
www.bundesnetzagentur.de

Linda Schreiber, Referat 803, Abteilung Netzausbau

Antragskonferenz

Schleiz, 22.11.2016

TOP 2: Erläuterungen zur
Bundesfachplanung



Sinn und Zweck Bundesfachplanung

 Ziel der Bundesfachplanung ist die Bestimmung
eines i.d.R. 500 bis 1.000 Meter breiten
Trassenkorridors. Dieser bildet die Grundlage
für das anschließende Planfeststellungs-
verfahren.

 Die Bundesnetzagentur prüft, ob der
Verwirklichung des Vorhabens in einem
Trassenkorridor überwiegende öffentliche
oder private Belange entgegenstehen.
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Verfahrensablauf
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• Erstellen der
Antragsunterlagen

• Frühzeitige Beteiligung
von Behörden und
Öffentlichkeit

• Antrag auf
Bundesfachplanung
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Verfahrensablauf
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Für Vorhaben, die in den Anwendungsbereich des NABEG fallen
(Zuständigkeit BNetzA), ist ein 2-stufiges Planungs-
und Genehmigungsverfahren durchzuführen:

1. Stufe: Bundesfachplanung

2. Stufe: Planfeststellung

Trassenkorridor

A

B

Bundesfachplanung Planfeststellung

A

B

Trasse
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Bundesfachplanung - Verfahrensablauf

Antrag durch den Vorhabenträger (26. September 2016)

Öffentliche Antragskonferenz (zugleich Scoping)
Inhalt: Gegenstand und Umfang der von der Vorhabenträgerin
einzureichenden Unterlagen

Festlegung des Untersuchungsrahmens durch Bundesnetzagentur
Bestimmung der noch einzureichenden Unterlagen

Vorlage der vollständigen Unterlagen durch den Vorhabenträger

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung mit Erörterungstermin
= Vorbereitung der Bundesfachplanungsentscheidung

Entscheidung der BNetzA über den Trassenkorridor
Bundesnetzagentur bestimmt einen Trassenkorridor

Aufnahme des Trassenkorridors in den Bundesnetzplan
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Die Beteiligungsschritte der
Bundesfachplanung

Antragskonferenz = „Stoffsammlung“

Inhalt: Gegenstand und Umfang der von der
Vorhabenträgerin einzureichenden Unterlagen;

Bundesnetzagentur bestimmt mit dem
Untersuchungsrahmen die vorzulegenden
Unterlagen, damit alle wesentlichen Unterlagen
für die Beurteilung vorgelegt werden

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
mit Erörterungstermin zur Bestimmung des
Trassenkorridors,

= Vorbereitung der Bundesfachplanungs-
entscheidung: Bundesnetzagentur bestimmt
einen Trassenkorridor und wägt hierfür das
„Für und Wider“ ab

1.

2.
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Inhalte der Bundesfachplanung

Die Bundesnetzagentur überprüft den
beantragten Trassenkorridor auf:

Alternativen

Woanders besser?

Umweltverträglichkeit,
z. B. ob nachteilige
Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit oder
nachteilige Auswirkungen auf
ein Naturschutzgebiet zu
erwarten sind

Raumverträglichkeit

z. B.: ob andere wichtige
vorgesehene Nutzungen
im Raum wie z. B.
Rohstoffabbau zu sehr
eingeschränkt werden

Sonstige Belange

z. B. kommunale
Planungshoheit
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Bisheriger Verfahrensablauf
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Vorhaben Nr. 14 BBPlG Röhrsdorf – Weida - Remptendorf

Westlicher Abschnitt : Weida - Remptendorf

26.09.2016 Antrag auf Bundesfachplanung

04.10.2016 Feststellen der Vollständigkeit des Antrags

07.10.2016 Versendung des Antrags an die Träger
öffentlicher Belange und Umweltvereinigungen
sowie Veröffentlichung im Internet

24.10.2016 Versendung der Ladung zur Antragskonferenz

12.11.2016 Bekanntmachung der Antragskonferenz in den
örtlichen Tageszeitungen
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